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204 „DER FOURIER" September 1941

Berichtigung
Im Aufsatz „Aus der Praxis des Lohn- und Verdienstersatzes" von Hptm.

G. Vogt, in der August-Nummer 1941, S. 169, wurde der erste Teil des Abschnittes
„Ruhegehälter" leider unrichtig wiedergegeben. Er sollte lauten:

„Ruhegehälter. Renten und Pensionen, die von Pensions- oder Fürsorge-
hassen ausbezahlt werden, sind nicht beitragspflichtig. Das gleiche gilt für Ruhe-
gehälter, die der frühere Arbeitgeber einem Angestellten oder Arbeiter freiwillig
oder auf Grund vertraglicher Abmachungen ausbezahlt."

Über den ebenfalls in der letzten Nummer zum Abdruck gebrachten Bericht
des Sch-Korrespondenten der Basler Nachrichten

„Ernährung im Feindesland"

scheint sich ein Leser etwas aufgeregt zu haben. Er wollte sich vorstellen, wie die
7 Mann einen Wagen von 50 Säcken Hafer und Mehl für 500 Brote abschieben
konnten und brachte es nicht fertig. Auch schien es ihm allzugefährlich, einen
solchen Wiagen nur mit den Stiefeln auf halsbrecherischer Talfahrt zu leiten.

Nun, es steht jedem frei, sich zu den Berichten, die wir etwa in unserm Organ
einrücken, selbst seine Gedanken zu machen. Wir tun es auch. Deshalb uns aber'
in der ersten Aufregung mit Vorwürfen zu überschütten, wäre nicht einmal nötig
gewesen.

Fourier-Gehilfen
1/ir fceabsic/ifigen, die O Zc f o /z e r - A zz zu z/z e r unserer Zeitsr7zrz/f der neuen

V/dg / ieder-/<ategor ie des Tozzrze/u;ez'banz/es, den Fozzrzerge/zd/ezi zu zozdzzze/z.

Sie so/Z a/s ZFerbenztznzner /ür den Beitrift zzzzzz Sc/iteeizerisc/iera /ozzrier-

verband azz.sge.sfa/fef werden. (/zzz deren ,1 zz.sgabe zzzög7zz:7zs/ zze/,sei/ig ge.sfa/fezz

zzz Zcönnen, /ordern zz/ir die seinerzeitigezz Le/zrer der Fozzriezge/zi//ezz/izzrse,

die Ozzartierzzzei.sfer und Fozzrzeze und /zieht zuZetzt die Fozzriergebi//en se/bsf

au/, ztns ihre bisherigen /ir/zz/zrzzzzgen beAanzzf zu geben oder z/eifere 1 zz/-

sätze zuzusfeZZen, zveZc/ie diese zzeue FzznAtion in unseren Stäben zznd Fizz-

/leiten befre/ezi.

Einsendungen, die uns bis spä testens 30. Sepf ezzz />ez' / 9 7 / erreie/zen

so//en, sind zzz richten azi

(Lpf/n. yj. Lehmann, Seestr. 334, Zäric/z 2.
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